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 Veröffentlicht am 07.02.1991

Norm

StGB §34

Rechtssatz

Der schlechte Gesundheitszustand eines Angeklagten kann sich im Ergebnis strafmildernd auswirken, weil für einen

kranken Menschen der Vollzug einer Freiheitsstrafe drückender ist, als für einen gesunden.
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